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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die  Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
47. Jahrgang / Woche 33 / Ausgabetag: Donnerstag, 13. August 2020

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 

WANDERWEGE DER WOCHE
BRUNNDEN- UND QUELLENWEG

20,8 km – ca. 6 Stunden – Schwierigkeitsgrad: mittel – Höhenprofil: 371 hm

Wasser ist das Leitmotiv auf des 
Premiumweges 
„Brunnen- und Quellenweg“. 
Über den Biosphärenweg führt die Rundwanderung zu Be-
ginn ins Spießwoogtal zum Klosterweiher. Fischteiche werden 
passiert sowie die Quellen im Deckental und Schlettenbacher 
Tal. Am Roßbrunnen bietet sich eine kurze Rast an, bevor der 
Aufstieg zum Naturdenkmal Felsmassiv Hohle Felsen beginnt. 
Von der Höhe geht es wieder ins wasserreiche Tal hinunter 
zum Fischbrunnen. Der folgende Streckenverlauf durch das 
Naturschutzgebiet Wolfsäger Tal und das Sauertal ist geprägt 
von unberührter Natur im.

Der Premiumweg führt abschließend durch den 
Biosphärenpark, vorbei an der Kapelle St. Ulrich 
zurück zum Biosphärenhaus, dem Ausgangspunkt 
der Wanderung.
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Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09.00 - 12.00 Uhr, Bürgerservice 08.00 - 12.30 Uhr, Dienstagnachmittag 14.00 - 16.00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14.00 - 18.00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Polizei  110

Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0

Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112

Notfall-Telefax    112

Krankentransport  19222

Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bruchweiler-Bärenbach, 
Bundenthal, Busenberg, Dahn, Erfweiler, Fischbach, Hirschthal, 
Ludwigswinkel, Rumbach, Schindhard und Schönau ist die Ärztliche 
Bereitschaftspraxis in Pirmasens, Pettenkofer Straße 15, 66955 
Pirmasens

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Pirmasens:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Zuständig für die Bewohner der Ortschaften Bobenthal (mit St. 
Germanshof), Erlenbach, Niederschlettenbach und Nothweiler ist die 
Ärztliche Bereitschaftspraxis in Landau, Cornichonstraße 4, 76829 
Landau 

Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftspraxis Landau:
Montag   19.00 Uhr bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag   19.00 Uhr bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch   14.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag  19.00 Uhr bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag    16.00 Uhr bis Montag 07.00 Uhr
Feiertags:   vom Vorabend des Feiertages, ab 18.00 Uhr bis zum 
    nachfolgenden Werktag, 07.00 Uhr

Alle Ärztliche Bereitschaftspraxen sind unter der bundesweit 
einheitlichen Rufnummer 116 117 zu erreichen. Die 116 117 wird ohne 
Vorwahl gewählt und ist für den Anrufer kostenfrei.

Bei akuten lebensbedrohlichen Notfällen ist der Rettungsdienst unter 
der Telefonnummer 112 anzurufen

Notrufe

Notdienste

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienst Dahn

Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für 
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. 

19.08.2020  Wasgau Apotheke
26.08.2020  Kur Apotheke
02.09.2020  Wasgau Apotheke
09.09.2020  Apotheke am Jungfernsprung

Bereitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst

Kleintiere (Hunde-Katzen-Heimtiere):

15.08./16.08.2020
TA. Dr. A. Wappler, Weinstraße 49, 67480 Edenkoben, 
Tel.-Nr. (0 63 23) 98 11 05

Großtiere: Bitte unter der Nummer Ihres Tierarztes erfragen!!

Zahnärztlicher Notdienst
Samstag, 09.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

15.08./16.08.2020
ZÄ M. Burgard, Hauptstraße 2a, 66978 Clausen Tel.-Nr. (0 63 33) 26 72
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Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach,
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der 
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Der Freibadbereich des Felsland Badeparadieses schließt ab 17. August 
2020.
Aufgrund der geringen Besucherzahlen in den letzten Wochen ist es leider 
wirtschaftlich nicht vertretbar, den Freibadbereich über die Sommerferienzeit 
in Rheinland-Pfalz weiter geöffnet zu halten.
Der Hallenbadbereich bleibt auch weiter geschlossen.
Der Saunabereich steht weiterhin zur Verfügung. Die täglichen Öffnungs-
zeiten werden jedoch ab 17. August 2020 von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 
um auch Besuchern nach 16.00 Uhr die Möglichkeit eines Saunabesuches 
zu bieten, geändert.
Nähere Informationen fi nden Sie auf der Homepage des Felsland 
Badeparadieses www.felsland-badeparadies.de.
Unabhängig hiervon möchte ich mich auch im Namen aller Bediensteten 
des Felsland Badeparadieses bei allen Besuchern, welche uns trotz der 
Einschränkungen weiter die Treue gehalten haben, recht herzlich bedanken.

gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Die Verbandsgemeindewerke Dahner Felsenland 
informieren:

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann das entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder Rettungsdienst sein!

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz, untere Wasserbehörde, Unterer Som-
merwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens, gibt als zuständige Behörde bekannt, 
dass im Rahmen des wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens für 
die Herstellung eines Laichtümpels in der Gemarkung Bobenthal keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird. 
Es handelt sich um folgende Maßnahme: 
Herstellen eines Laichtümpels im Bereich der Flurstücke Nrn. 619/1 und 
617 in der Gemarkung Bobenthal 
Von der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland wurde die wasserrechtliche 
Plangenehmigung gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz für o.g. Maßnahme 
(Gewässerausbau) beantragt. 
Die standortbezogene Vorprüfung gemäß § 7 Abs. 2 UVPG hat ergeben, 
dass das Vorhaben nach Einschätzung der Kreisverwaltung Südwestpfalz 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der An-
lage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfi ndlichkeit 
oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Abs. 2 bei der 
Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 
Wesentliche Gründe der Entscheidung sind: 
Mit der Herstellung eines Laichtümpels in der beantragten Form sind 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auszuschließen. Durch die 
Maßnahme erhöht sich die Struktur- und Habitatvielfalt innerhalb des dor-
tigen Nasswiesenkomplexes, womit letztlich eine ökologische Aufwertung 
verbunden ist. 
Diese Feststellung ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
Diese Bekanntmachung ist auch ins Internet eingestellt unter der Adresse:
https://www.uvp-verbund.de/rp 

Pirmasens, den 30.07.2020
Kreisverwaltung Südwestpfalz
i.V. gez. Leiner 
Ltd. Regierungsdirektor

Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Eltern, die für ihre Grundschulkinder im Schuljahr 2020/2021 an der 
Schulbuchausleihe teilnehmen, werden gebeten, die Lernmittelpakete in 
der 33. KW (letzte Sommerferienwoche),

vom 12.08. bis einschließlich 14.08.2020
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland
Schulstraße 29, 66994 Dahn

zu den nachfolgend genannten Zeiten abzuholen:

Mittwoch, 12.08.2020  8.30 bis 12.30 Uhr 
    und von 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag, 13.08.2020  8.30 bis 12.30 Uhr 
   und von 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag, 14.08.2020  8.30 bis 12.30 Uhr
Sollten Sie an diesen Terminen verhindert sein, können die Lernmittel 
bei Vorlage des Abholscheines auch von einer anderen Person abgeholt 
werden.

Schulbuchausleihe an den Grundschulen 
im Schuljahr 2020/2021;

Abholung der Schulbücher

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die

Servicestelle Schulbuchausleihe
Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland
Frau Nina Veiock
Zimmer 117, 1. OG
Telefon: (0 63 91) 91 96-141
E-Mail: nina.veiock@dahner-felsenland.de

Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie benötigen Sie 
für die Abholung der Lernmittelpakete eine Mund-Nasen-
Bedeckung. Im Wartebereich bitten wir den nötigen Abstand 
von 1,5 m einzu-halten und einzeln einzutreten.

Mit Wirkung vom 01.08.2020 ist ein neuer Geschäftsverteilungsplan bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung in Kraft getreten. Der neue Geschäfts-
verteilungsplan ist in der Mitte dieses Amtblattes vollständig abgedruckt 
und kann als DIN-A3 Seite herausgenommen werden

Neuer Geschäftsverteilungsplan 

Aus der 
Verbandsgemeinde
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Aus den 
Ortsgemeinden

Bruchweiler-Bärenbach
www.bruchweiler-baerenbach.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Günther Feyock,
montags, 18.00-19.00 Uhr, im Rathaus, Raiffeisenstr. 15

NACHRUF
Die Ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach trauert um ihren Mitbürger

Günter Zwick
der im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Günter Zwick war zwischen 
1984 und 1989 Mitglied im Gemeinderat Wieslautern  und hat dort die 
Interessen von Bruchweiler-Bärenbach vertreten. 

Er brachte in den Gemeinderat sein großes Wissen mit ein und war 
bekannt für seine ruhige und sachliche Art.
Unvergessen auch sein Engagement für den Breitensport und da ganz 
besonders für den Fußball.
Vielen von uns ist er als Trainer, insbesondere Jugendtrainer, bei 
seiner SG Bruchweiler noch in guter Erinnerung. 

Die Gemeinde Bruchweiler-Bärenbach verliert mit ihm einen enga-
gierten zuverlässigen allseits beliebten Mitbürger.
Wir werden Günter Zwick ein ehrendes Gedenken bewahren.

Im Namen der Ortsgemeinde
Bruchweiler-Bärenbach

Günther Feyock
Ortsbürgermeister 

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Wolfgang Morio,
montags, 16.00-18.00 Uhr, im Rathaus, Hauptstr. 45, Tel. 54 66

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Ortsgemeinde Bundenthal 

vom 07.08.2020

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (Gem0) in Verbindung mit den §§ 2 Absatz 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des § 33 der Friedhofssatzung in 
seiner Sitzung am 30.06.2020 folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen 
werden für Leistungen nach der Friedhofssatzung Benutzungsgebühren er-
hoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind
1.  bei Erstbestattungen die Personen, die nach bürgerlichem Recht die
 Bestattungskosten zu tragen haben und der Antragsteller,
2.  bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

Satzung

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

1. Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen 
 nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der 
 Antragstellung.
2. Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des
 Gebühren-bescheides fällig.

§ 4
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt am 01.08.2020 in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren
 der Ortsgemeinde Bundenthal vom 27.10.2017 außer Kraft.

Bundenthal, den 07.08.2020
gez. Morio
Ortsbürgermeister

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Bundenthal 
vom 07.08.2020

I. Reihengrabstätten
 a) Überlassung einer Reihengrabstätte
  an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 
  Friedhofssatzung für Verstorbene 
  (Nutzungsdauer 30 Jahre)                     720,00 Euro
 b) Überlassung einer Urnenreihengrabstätte
  an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der
  Friedhofssatzung für Verstorbene 
  (Nutzungsdauer 20 Jahre)                     240,00 Euro
 c) Überlassung einer Rasenurnenreihengrabstätte 
  (1 Asche, Nutzungsdauer 20 Jahre)               600,00 Euro

II. Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten

1. a) Verleihung des Nutzungsrechts an 
  Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 
  Friedhofssatzung für
  aa) eine Einzelgrabstätte 
    (Nutzungsdauer 40 Jahre)  960,00 Euro 
  ab) eine Doppelgrabstätte 
    (Nutzungsdauer 40 Jahre)         1.920,00 Euro 
  ac) jede weitere Grabstätte 
    (Nutzungsdauer 40 Jahre)                                  960,00 Euro  
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts 
  nach Buchst. a bei späteren 
  Bestattungen je Jahr für
  ba) eine Einzelgrabstätte  24,00 Euro 
  bb) eine Doppelgrabstätte   48,00 Euro
  bc) jede weitere Grabstätte   24,00 Euro
 c) Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
  nach Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die
  gleichen Gebühren wie nach Buchstabe a erhoben.
2. a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
  Urnenwahlgrabstätte für die Dauer der 
  Nutzungszeit an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 
  der Friedhofssatzung (2 Aschen, Nutzungs-
  dauer 20 Jahre)                       240,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts 
  bei späteren Beisetzungen je Jahr
  ba) 2 Aschen   12,00 Euro
 c)  Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
  nach Ablauf der ersten Nutzungszeit wird die 
  gleiche Gebühr wie nach Buchstabe a) und b) 
  erhoben.
3. a) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
  Rasenurnengrabstätte nach § 2 Abs. 2 der 
  Friedhofssatzung für
  aa) eine Rasenurnenwahlgrabstätte 
    (Nutzungsdauer 20 Jahre, 2 Aschen)  600,00 Euro
 b) Verlängerung des Nutzungsrechts 
  (Rasenurnenwahlgräber) nach
  Buchstabe a bei späteren Bestattungen 
  je Jahr für
  ba) eine Rasenwahlgrabstätte (2 Aschen)   30,00 Euro  
 c) Wiederverleihung des Nutzungsrechts an 
  einer Rasenurnen-Grabstätte nach § 2 Abs. 2 
  der Friedhofssatzung für
  ca) eine Rasenurnenwahlgrabstätte 
    (Nutzungsdauer 20 Jahre, 2 Aschen)            600,00 Euro
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III. Anonyme Urnengrabstätten
 Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte 
 nach § 15 Abs. 1 der Friedhofssatzung 
 (Nutzungsdauer 20 Jahre) 600,00 Euro

IV. Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
 Beistellung einer Urne in Wahlgrabstätten für
 Erdbestattungen 240,00 Euro

V. Ausheben und Schließen der Gräber
1. Reihengräber für Verstorbene 
 (§ 13 der Friedhofssatzung)
 a) für Verstorbene 600,00 Euro
 b) Urnenbeisetzung, je Beisetzung 250,00 Euro 
2. Wahlgräber - Einfachgräber - 
 (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
 a) Einzelgrabstelle 600,00 Euro
 b) Doppelgrabstelle 
  für die erste Bestattung   600,00 Euro
  für die zweite Bestattung  600,00 Euro
 c)  Urnenbeisetzung je Beisetzung  250,00 Euro
3. Wahlgräber - Tiefgräber - 
 (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
 a) Einzelgrabstelle 
  für die erste Bestattung in der Tiefe                   1.200,00 Euro     
  für die zweite Bestattung 600,00 Euro
 b) Doppelgrabstellen für Beisetzungen
  in der Tiefe je         1.200,00 Euro
  für weitere Bestattungen je                                   600,00 Euro
 c) Urnenbeisetzung je Beisetzung            250,00 Euro
4. Urnenreihen- und -wahlgräber 
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3) 250,00 Euro
5.  Anonyme Urnengrabstätten
 (§ 15 Abs. 1 Nr. 1) 250,00 Euro
6. Bei Bestattungen und Beisetzungen 
 an Samstagen, Sonntagen und Feier-
 tagen wird ein Zuschlag berechnet von       50 v.H. 

VI. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen
1.  bei Reihen- und Wahlgrabstätten 
 für das Ausgraben einer Leiche
 a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr
  bei einer Liegezeit
  aa) bis zu 20 Jahren 725,00 Euro
  ab) von mehr als 20 Jahren 580,00 Euro
 b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab 
  bei einer Liegezeit
  ba) bis 5 Jahre              1.815,00 Euro   
  bb) von 5 bis 20 Jahren     1.452,00 Euro  
  bc) von mehr als 20 Jahren 990,00 Euro
 Das Ausgraben und Umbetten von Leichen mit einer 
 Liegezeit unter 5 Jahren ist innerhalb der Gemeinde
 nicht gestattet. Ausnahmen erfolgen nur auf Anordnung 
 der Gerichte. In diesem Falle ist die Gebühr nach 
 Buchstabe aa) und ba) zu berechnen.
 c)  für das Ausgraben von Aschen 583,00 Euro
2.  Bei Tiefgräbern erhöhen sich die Gebühren 
 nach Nr. 1 beim Ausgraben aus der Tiefe um     50 v.H.
3.  Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wieder-
 beisetzung von Aschen werden Gebühren nach Abschnitt V
 erhoben.

VII. Benutzung der Leichenhalle
1. Für die Aufbewahrung
 a) einer Leiche bis zu 4 Tagen 250,00 Euro
  für jeden weiteren Tag   50,00 Euro
 b) einer Urne bis zu 10 Tagen 250,00 Euro
  für jeden weiteren Tag   35,00 Euro
 Die Gebühr für die Reinigung der Leichenhalle ist im
 Betrag, den der Bürgerverein Bundenthal erhält, enthalten.

VIII. Sonstige Gebühren
 Neuanlage einer Grabstelle mit Platten 
 (Grabfeld D und E) 250,00 Euro
 Neuanlage einer Grabstelle mit Platten 
 (Urnengräber) 235,00 Euro
 Neuanlage einer Grabstelle mit 
 Rasenbordsteinen            110,00 Euro

IX. Entfernung von Grabmalen
 Gebühr für Entfernen, Abtransport 
 und Entsorgung von Grabmalen, 
 Grabeinfassungen und sonstigen 
 baulichen Anlagen pro Arbeitsstunde   50,00 Euro

X. Aufstellen von Grabmalen
 Gebühr für die Genehmigung zur 
 Aufstellung eines Grabmales gemäß 
 § 21 der Friedhofssatzung   30,00 Euro

Hinweis zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der 
Ortsgemeinde Bundenthal vom 07.08.2020
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß 
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
 migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung
 verletzt worden sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens-
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter 
 Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
 schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 07.08.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
In Vertretung:
gez. van Venrooy
1. Beigeordneter

Fischbach
www.fi schbach-bei-dahn.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters, Michael Schreiber,
montags 9.00 - 11.30 Uhr, mittwochs 16.00 - 19.00 Uhr, im Gemeindehaus, 

Hauptstr. 37, Tel. 204

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Mittwoch, dem 19. August 2020, 19:00 Uhr,

im Bürgersaal des Biosphärenhauses Pfälzerwald-Nordvogesen in 
Fischbach bei Dahn, Am Königsbruch 1, eine Sitzung des Gemeinde-
rates der Ortsgemeinde Fischbach bei Dahn stattfi ndet.

TAGESORDNUNG

A) Öffentlicher Teil der Sitzung
1.  Einwohnerfragestunde
2.  Vorüberlegungen zur Aufstellung des Haushaltsplanes 
 für die Haushaltsjahre 2021/22
3.  Vergabe des Zeltplatzes/Blockhauses am Sportplatz
4.  Bauanträge und Bauvoranfragen
5.  Information des Ortsbürgermeisters

B) Nichtöffentlicher Teil der Sitzung
6.  Grundstücksangelegenheiten
7.  Information des Ortsbürgermeisters

Hinweis:
Für die Zuhörer steht nur ein begrenzter Raum zur Verfügung. Sobald 
dieser ausgeschöpft ist, können weitere Zuhörer nicht mehr an der 
Sitzung teilnehmen.

Fischbach, den 03.08.2020
gez. Michael R. Schreiber 
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung
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Niederschlettenbach

Ortsbürgermeister, Thomas Pietsch

www.niederschlettenbach.de

Die Ortsgemeinde Niederschelttenbach sucht ab der nächsten Saison 
2021 eine engagierte und zuverlässige 

Reinigungskraft (m/w/d)

für Reinigungsarbeiten des Zeltplatzgebäudes der Ortsgemeinde.
Das Beschäftigungsverhältnis wird sozialversicherungsfrei gestaltet. Der 
Arbeitsumfang umfasst höchstens 36 Stunden im Monat.
Interessierte Personen können ihre aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an das Personalamt der Verbandsgemeindeverwaltung 
Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, Tel.06391/9196130 
oder an den Ortsbürgermeister Herr Thomas Pietsch, Hauptstraße 14, 
76891 Niederschlettenbach, bis spätestens 11. September 2020 richten.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.

gez. Pietsch
Ortsbürgermeister 

Stellenausschreibung 

Schindhard
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Tobias Herberg, 

montags, 18.00 - 19.00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus, Tel. 0172/673 06 86

Der Gemeinderat von Schindhard hat auf Grund des § 24 der Gemein-
deordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 
und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) in seiner Sitzung 
am 10.06.2020 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt ge-
macht wird:

Artikel I

In § 15 werden im Absatz 1 die Buchstaben d) und e) wie folgt geändert 
und die folgenden Buchstaben g und h eingefügt:
 d)  Rasen-Urnenreihengrabstätten (1 m x 1 m), 1 Asche
 e) Rasen-Urnenwahlgrabstätten (1 m x 1 m), bis zu 4 Aschen 
 g)  Rasen-Urnenreihengrabstätten im Grabfeld mit dem zentral 
   aufgestellten Findling (0,80 m x 0,80 m), 1 Asche
 h)  Rasen-Urnenwahlgrabstätten im Grabfeld mit dem zentral 
   aufgestellten Findling (0,80 mx 0,80 m), 2 Aschen 
§ 19 Abs 6 wird wie folgt geändert: 

(6) Rasenurnenreihengrabstätten und Rasenurnenwahlgrabstätten 
 a) Rasenurnenreihengrabstätten und Rasenurnenwahlgrabstätten
   werden mit einer Breite von 1 m und einer Länge von 1 m angelegt.
   Auf Rasengrabstätten dürfen keine Einfassungen oder Abdeck-
   platten errichtet werden. Zugelassen ist eine niveaugleich zur 
   Grasnarbe liegende Namenstafel aus rötlichem Sandstein in der 
   Größe von höchstens 0,40 m Breite und 0,40 m Länge und einer 
   Stärke von 0,08-0,12 m. Die Schriften der Namenstafel müssen
   vertieft angelegt werden. 
 b)  Bis 4 Wochen nach der Beisetzung darf Grabschmuck auf der
   Grabstelle abgelegt werden. Nach Ablauf der 4 Wochen hat der 
   Nutzungsberechtigte den Blumen- und Grabschmuck von der
   Grabstelle zu entfernen. 
 In § 19 werden folgende Absätze 7 und 8 angefügt:  
(7) Auf Rasenurnenreihengrabstätten und Rasenurnenwahlgrabstätten im
 Grabfeld mit dem zentral aufgestellten Findling dürfen keine Ein-
 fassungen und Abdeckplatten errichtet werden. Ebenso ist eine Be-
 pfl anzung nicht zugelassen. Auf dem zentral aufgestellten Findling 
 soll eine Metalltafel in der Größe von 5 x 10 cm mit Namen, Geburtstag 
 und Sterbetag der Verstorbenen aufgebracht werden. 

1. Satzung vom 07.08.2020
zur Änderung der Friedhofsatzung der 

Ortsgemeinde Schindhard vom 23.11.2018

(8) Im Übrigen gilt für Rasenurnenreihengrabstätten und Rasenurnen-
 wahlgrabstätten § 18 entsprechend. 

Artikel II

Diese Satzung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

Schindhard, den 07.08.2020
gez. Herberg
Ortsbürgermeister

Hinweis zur 1. Satzung vom 07.08.2020 zur Änderung der Friedhofs-
satzung der Ortsgemeinde Schindhard vom 23.11.2018
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß 
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
 gung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
 worden sind oder
2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens-
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Be-
 zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
 schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 07.08.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
In Vertretung:
gez. van Venrooy
1. Beigeordneter

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Ortsgemeinde Schindhard

vom 07.08.2020

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für 
Rheinland-Pfalz (GemO) in Verbindung mit den §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) und des § 30 der Friedhofssatzung 
vom 23.11.2018 in seiner Sitzung vom 10.06.2020 folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen 
werden für Leistun gen nach der Friedhofssatzung Benutzungsgebühren er-
hoben. Die Gebührensätze er geben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind:
 1.  bei Erstbestattungen die Personen, die nach bürgerlichem Recht 
  die Bestattungskosten zu tragen haben und der Antragsteller,
 2.  bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.

§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit

 1.  Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leis-
  tungen nach der Fried hofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen 
  mit der Antragstellung.
 2.  Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe
  des Gebührenbe scheides fällig.

§ 4
Inkrafttreten

 1.  Diese Satzung tritt am 01. August 2020 in Kraft.
 2.  Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofs-
  gebühren vom 26.03.2010 außer Kraft.

Schindhard, den 07.08.2020
gez. Herberg
Ortsbürgermeister

Satzung
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Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Ortsgemeinde Schindhard 
vom 07.08.2020

I.  Reihengrabstätten
    (Nutzungsdauer 30 Jahre)
    Überlassung einer Reihengrabstätte an Berech-
    tigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für 
    Verstorbene jeder Altersstufe         594,00 Euro
II.  Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
    (Nutzungsdauer 30 Jahre)
 a) Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte 
   nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für
   aa)  eine Einzelgrabstätte 594,00 Euro
   ab) eine Doppelgrabstätte                                      1.188,00 Euro
 b)  Verlängerung des Nutzungsrechts nach 
   Buchstabe a) 
   bei späteren Bestattungen je Jahr für
   ba) eine Einzelgrabstätte 18,00 Euro
   bb) eine Doppelgrabstätte       36,00 Euro
 c)  Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach 
   Ablauf der ersten Nutzungszeit werden die gleichen 
   Gebühren wie nach Buchstabe a) erhoben

III. Urnengrabstätten
1.  Urnengrabstätten im Normalfeld
  a) Überlassung einer Urnenreihengrabstätte             217,80 Euro
  b) Überlassung einer anonymen Urnengrabstätte  217,80 Euro
  c) Verleihung des Nutzungsrechts an einer 
        Urnenwahlgrabstätte für die Dauer der 
   Nutzungszeit an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 
   der Friedhofsatzung   435,60 Euro
      ca) Verlängerung des Nutzungsrechts bei 
     späteren Beisetzungen je Jahr                                14,52 Euro      
   cb) Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts 
     nach Ablauf der ersten Nutzungszeit 
     wird die gleiche Gebühr wie nach 
     Buchstabe c) erhoben       
2.  Urnengrabstätten im Rasenfeld mit dem zentral  
     aufgestellten Findling 
 a)  Überlassung einer Rasenurnenreihengrabstätte       500,00 Euro
 b) Verleihung des Nutzungsrechts an einer Rasen-
   urnenwahlgrabstätte (bis zu 2 Aschen) für die 
   Dauer der Nutzungszeit an Berechtigte nach 
   § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung      600,00 Euro 
   ba) Verlängerung des Nutzungsrechts 
     bei späteren Beisetzungen je Jahr                                           20,00 Euro 
   bb) Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach 
   b)  Ablauf der ersten Nutzungszeit wird die gleiche
       Gebühr wie nach Buchstabe b) erhoben 
3. Urnengrabstätten im Rasenfeld 
 a) Überlassung einer Rasenurnenreihengrabstätte      500,00 Euro
 b) Verleihung des Nutzungsrechts an einer Rasen-
   urnenwahlgrabstätte (bis zu 4 Aschen) für die Dauer 
   der Nutzungszeit an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der 
   Friedhofssatzung      800,00 Euro
   ba) Verlängerung des Nutzungsrechts bei späteren
         Beisetzungen je Jahr        26,67 Euro
   bb)  Bei Wiederverleihung des Nutzungsrechts nach
     Ablauf der ersten Nutzungszeit wird die gleiche 
         Gebühr wie nach Buchstabe b) erhoben

IV. Beistellung von Urnen in Wahlgrabstätten für Erdbestattungen
 Beistellung einer Urne in Wahlgrabstätten 
 für Erdbestattungen       132,00 Euro

V. Ausheben und Schließen der Gräber
1. Reihengräber für Verstorbene (§ 13 der Friedhofssatzung)
 a)  bis zum vollendeten 5. Lebensjahr      330,00 Euro
 b)  vom vollendeten 5. Lebensjahr ab      561,00 Euro
 c)  Urnenbeisetzung je Beisetzung      112,20 Euro
2. Wahlgräber - Einfachgräber - (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
 a) Einzelgrabstelle      561,00 Euro
 b)  Doppel- und weitere Grabstellen
   für die erste Bestattung      561,00 Euro
   für die zweite Bestattung      561,00 Euro
   Urnenbeisetzung je Beisetzung      112,50 Euro
3. Wahlgräber - Tiefgräber – (§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung)
 a)  Einzelgrabstelle
   für die erste Bestattung in der Tiefe      660,00 Euro 
   für die zweite Bestattung      561,00 Euro

 b)  Doppel- bzw. weitere Grabstellen 
   für Beisetzungen in der Tiefe je      660,00 Euro
   für weitere Bestattungen je      561,00 Euro
   Urnenbeisetzung je Beisetzung      112,20 Euro
4.  Urnengräber (§ 15 Abs. 1 Buchstabe a, b und c 
  der Friedhofssatzung) sowie Urnenbeisetzungen 
  im Rasengrabfeld       112,50 Euro
5.  Bei Bestattungen und Beisetzungen an Samstagen, 
     Sonntagen und Feiertagen wird ein Zuschlag berechnet 
     von        30 v.H.

VI. Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen
1.  Bei Reihen- und Wahlgrabstätten für das Ausgraben 
  einer Leiche
  a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr bei einer Liegezeit
   aa)  bis zu 15 Jahren      528,00 Euro
   ab) von mehr als 15 Jahren      462,00 Euro
 b) vom vollendeten 5. Lebensjahr ab bei einer 
   Liegezeit
   ba) bis 5 Jahre   1.056,00 Euro
   bb) von 5 bis 20 Jahren      726,00 Euro
   bc) von mehr als 20 Jahren                                             594,00 Euro
Das Ausgraben und Umbetten von Leichen innerhalb der 
Gemeinde im ersten Jahr der Ruhezeit ist nur bei Vorliegen 
eines dringenden öffentlichen Interesses gestattet. 
Ausnahmen erfolgen nur auf Anordnung der Gerichte. In 
diesem Fall ist die Gebühr nach Buchstabe aa) zu berechnen.
 c) für das Ausgraben von Aschen      231,00 Euro
2. Bei Tiefgräbern erhöhen sich die Gebühren nach 
 Nr. 1  beim Ausgraben aus der Tiefe um               50 v.H.
3. Für die Wiederbestattung von Leichen und die 
 Wiederbeisetzung von Aschen werden Gebühren nach 
 Abschnitt V erhoben.

VII. Benutzung der Leichenhalle
      Für die Aufbewahrung 
  a) einer Leiche      264,00 Euro
  b) einer Urne      140,00 Euro

VIII. Grabeinfassungen
  a)  Im südlichen Friedhofsteil (Feld B) werden alle 
   Grabeinfassungen von der Gemeinde in 
   Waschbetonplatten ausgeführt. Die Gebühren für 
   die Grabeinfassungen betragen:
   Grabeinfassung mit Platten 
   für eine Einzelgrabstätte       500,00 Euro
   Grabeinfassung mit Platten 
   für eine Doppelgrabstätte      750,00 Euro
  b)  Grabeinfassung mit Natursteinen 
   für Urnenreihen und Urnenwahlgrabstätten      200,00 Euro

IX. Entfernung von Grabmalen
Gebühr für Entfernen, Abtransport und Entsorgung von 
Grabmalen, Grabeinfassungen und sonstigen baulichen 
Anlagen pro Arbeitsstunde        27,50 Euro
zzgl. Gebühr der jeweils gültigen Haushaltssatzung 
des Landkreises Südwestpfalz für die Entsorgung des Materials

X. Sonstige Gebühren
Gebühr für die Genehmigung zur Errichtung 
und Änderung von Grabmalen        20,00 Euro

Hinweis zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der 
Ortsgemeinde Schindhard vom 07.08.2020
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß  
§ 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen 
sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, 
 die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 
 sind oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den  
 Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens-  
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Be- 
 zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
 geltend gemacht hat.
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Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Dahn, den 07.08.2020
Verbandsgemeindeverwaltung
In Vertretung:
gez. van Venrooy
1. Beigeordneter

 Sonntag 16/8  ortsgemeinde Ludwigswinkel
Künstlerpräsentation Fotografie
Beginn: 14:00 Uhr Veranstalter: Initiative Sauertal und KuVV Ludwigs-
winkel
Der Künstler liebt es seine Natur mystisch und im Nebel abzulichten. 
Dadurch können die Betrachter im Unsichtbaren besser Emotionen und 
Gefühle nachempfinden. Seine fotografische Welt grenzt an das Irreale 
und Fantastische. Bitte telefonisch anmelden unter: 06393/809856.
treffpunkt: Stiftungshaus Daniel-Theyson-Stiftung
Kosten:  

 DienStag 18/8  Stadt Dahn
gespräch um die Bibel
Beginn: 20:00 Uhr Veranstalter: Protestantische Kirchengemeinde Dahn
Anmeldung im Prot. Pfarramt erbeten unter 06391 1344
treffpunkt: Protestantisches Gemeindehaus Dahn
Kosten:  

 Mittwoch 19/8  niederschlettenbach
geführte wanderung
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: PWV Niederschlettenbach
Die Mittwochswanderung des PWV führt vom Hexenplätzel in Busenberg 
hinüber zum Bühlhof, dort Einkehr.
treffpunkt: Niederschlettenbach
Kosten:  

 Mittwoch 19/8  Stadt Dahn
Zum Bühlhof
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit 
dem Pfälzerwald Verein
Ab Tourist-Info über Schloßstraße-Schloßberg-Fischwoog-Schindhard-
Hexenplätzel zur Bühlhofschänke (Einkehr) - Schindhard-Dahn (ab Schind-
hard Linienbus möglich)  12km. Führung: Rudolf Dauenhauer
treffpunkt: Tourist-Information
Kosten:  

 Mittwoch 19/8  ortsgemeinde Busenberg
geführte Senioren- und gästewanderung
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Wanderung am Seehof und Berwartstein
treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus
Kosten:  

 SaMStag 22/8  ortsgemeinde Bruchweiler-Bärenbach
hüttenabend
Beginn: 17:00 Uhr Veranstalter: PWV-Bruchweiler
Hüttenabend Unterhaltungsmusik mit den Walter Brothers
treffpunkt: PWV Hütte Am Schmalstein
Kosten:  

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Südwestpfalz
22er Straße 66, 66482 Zweibrücken
Tel. (0 63 32) 4 30 03, Fax (0 63 32) 4 13 03

Beratungsstellen

TelefonSeelsorge
Tel.: (0800) 111 0 111 oder (0800) 111 0 222
anonym - kompetent - rund um die Uhr
homepage: www.telefonseelsorge-pfalz.de

Arthrose-Selbsthilfe
Hilfe für Rheumakranke bietet die Arthrose-Selbsthilfegruppe in der Kath. 
Familienbildungsstätte am Sommerwald an. 
Info und Anmeldung: 
Inge Hammerschmidt, Tel.: (0 63 31) 46 289. 
Termine im Internet unter: 
www.gesundheitspraxis-hammerschmidt.de/Arthrose-Selbsthilfe

Pflegestützpunkt Dahn
Schulstr. 4, 66994 Dahn
Beratungsstelle für ältere, pflegebedürftige, kranke und behinderte Men-
schen und deren Angehörige.
Unterstützung bei Antragsstellungen, Information über Leistungsmöglich-
keiten bei Hilfebedarf. 
Ansprechpartnerinnen: 

Eleonore Merk, Tel. 0 63 91 / 91 015 - 81
Telefonische Beratung von:
Montag – Donnerstag 8.30 – 15.00 Uhr
Freitag   8.30 – 12.00 Uhr

Elke Weyandt, Tel. 0 63 91 / 91 015 - 82
Telefonische Beratung von:
Montag + Dienstag  9.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag  9.00 – 13.00 Uhr

Persönliche Beratungsgespräche sind nach Absprache  
im Pflegestützpunkt wieder möglich.

Wasgau-Sozialstation
Zentrale: 
66994 Dahn, Schulstr. 11, Tel. (0 63 91) 91 01 20, Fax 91 01 229
24-Stunden-Notfallbereitschaftsdienst unter Tel. (0 63 91) 91 01 20
Beratung und Auskunft:
Sylvia Thoss und Susanne Hitpass
Leistungen: Grund- u. Behandlungspflege, Hauswirtschaft, Betreuung, 
Beratung, Schulung u. Krankenhausüberleitung, tägl. Essen auf Rädern 
(warm oder gefroren)

AWO Betreuungsverein Kreis Südwestpfalz
Beratung zu betreuungsrechtlichen Fragen und Vorsorgemöglichkeiten 
wie Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht.

Sprechstunde jeweils am 1. Dienstag des Monats (Änderung möglich) 
von 15 – 17 Uhr in den Räumen des SenVital Senioren- und Pflege-
zentrum Dahn. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Kontakt:  Zweibrücker Str.3-5, 66953 Pirmasens  
   Tel. (06331) 2160 223

Leitstelle „Älter werden“
Die Leitstelle „Älter werden“ ist eine Einrichtung des Landkreises Süd-
westpfalz, die die Aufgabe hat, ältere Menschen und deren Angehörige 
zu informieren und zu beraten. Bei Fragen zu den Themen Pflege, De-
menz, Ehrenamt und Sicherheit im Alter steht Ihnen Karina Frisch gerne 
zur Verfügung.
Tel.  (0 63 31) 809 - 333 E-Mail:  k.frisch@lksuedwestpfalz.de
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Aidsberatung und Durchführung HIV-Test
Kreisverwaltung Südwestpfalz
Frau Ute Mayer, Telefon (0 63 31) 809-414
nach telefonischer Vereinbarung

Frauenselbsthilfe nach Krebs - Gruppe Dahn
auffangen-informieren-begleiten
Gruppentreffen: Jeden ersten Donnerstag des Monats im Haus des Gastes, Dahn 
Monatliches Chemopatientenfrühstück: Termine erfragen
Auch Männer sind willkommen!
Beratung und Gespräch - persönlich oder am Telefon: 
Andrea Gnirss  (0 63 91) 26 61   fsh.andreagnirss@t-online.de

Sozialverband VdK Pirmasens
Kreisverband Pirmasens
Sozialrechtliche Beratung (Renten-, Kranken-, Pflegeversicherung u.a.)
Kontakt: Zweibrücker Straße 3-7, 66953 Pirmasens
Tel. (0 63 31) 6 44 51 von Mo - Do 9 bis 12 Uhr,
nachmittags nach Vereinbarung; Freitags geschlossen.
Beratungen nur nach telefonischer Terminvereinbarung

Johanniter-Sozialstation
Ambulanter Pflegedienst
Zentrale 24h erreichbar unter Tel. (0 63 31) 21 18-0

Beratung und Auskunft:
Bettina Wegmann und Dominik Tretter
Oder Beratung über unseren Pflegestützpunkt:
Frau Rohr und Frau Kuntz, Tel. (0 63 31) 1 44 01 58

Leistungen: 
Häusliche Pflege, medizinische Versorgung, Familienpflege, Hauswirt-
schaft, Betreuung, Hausnotruf, mobile Fußpflege, Demenzbegleitung

Ambulanter Hospiz- und Palliativ- Beratungsdienst  
Südwestpfalz
Häusliches Unterstützungsangebot für schwerkranke Menschen und ihre 
Angehörigen. Was wir für einen schwerkanken Menschen tun können? Ein 
Netz knüpfen aus Fürsorge, Pflege und Zuwendung, das ist
alles - nicht mehr. Was wir für einen schwerkranken Menschen tun wol-
len? - Nicht weniger!
Büro 66976 Rodalben, Hauptstr. 135, Tel.: (0 6331) 60 84 31
Büro 66482 Zweibrücken, Poststr. 35, Tel.: (0 63 32) 46 08 29
E-Mail hospiz-suedwestpfalz@web.de

Freundeskreis Blaues Kreuz Dahn
Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und deren Angehörige
Gruppenabende donnerstags, 19.00-21.00 Uhr 
im protestant. Gemeindehaus, Hauensteiner Str. 2
Kontakt:  Tel. (0 63 91) 7 41
Internet: www.blaues-kreuz-pfalz.de

Krebsberatungsstelle Pirmasens
66955 Pirmasens, Kaiserstr. 49, Tel. (0 63 31) 27 54 28

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Kreisverband Pirmasens
Zentrale: Pettenkoferstr. 13-15, 66955 Pirmasens, 
Tel. (0 63 31) 14 88 60
Leistungen: ASB-Hausnotruf - Hilfe per Knopfdruck -  Menüservice 
für Senioren „Essen auf Rädern“ (tägl. heiße Auslieferung) - 
Rollstuhlfahrdienst - Ausbildungen für Führerscheinbewerber, 
Vereine + Betriebe - Sozialstation - Hauswirtschaft und Betreuung - 
kostenlose Beratung

DMSG - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft
MS-Selbsthilfegruppe Pirmasens, Landkreis Pirmasens
Ansprechpartnerin: Frau Ilona Habermeyer, 
Tel. (0 63 31) 4 69 02; E-Mail: ilona _habermeyer@web.de
Nachmittagstreffen: jeden 1. Mittwoch im Monat, 14.00 Uhr
 im AWO Seniorenhaus „Johanna Stein“, 
 Berliner Ring 90, Pirmasens
Stammtisch: jeden 3. Donnerstag im Monat, 19.00 Uhr
 Kuchem’s Brauhaus, Hauptstr. 13, Pirmasens

Pfalzklinikum AdöR
Betreuen  •  Fördern  •  Wohnen

Teilhabezentrum Dahn 
Hauensteiner Str. 43, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 92 44 67
Begleitung und Betreuung für Menschen mit seelischen Beeinträchti- 
gungen. Wohnen am Lachberg, ambulante Hilfe nach Maß, tagesstruktu-
rierte Angebote, offene Angebote und Beratung
Ansprechpartner und Beratung: 
Herr Michael Köhler, telefonische Terminvereinbarung

Tages- und Begegnungsstätte für Senioren Dahn 
Schillerstraße 17a, 66994 Dahn, Tel. (0 63 49) 900 - 4510
Ziel der Tagesstätte: Fähigkeiten erhalten und fördern. Verbesserung der 
Lebensqualität, individuelle Tagesstruktur, gemeinsame Aktivitäten und 
Erleben in der Gruppe. Wir beraten sie gerne umfassend und kostenlos 
zu allen Leistungen der Pflegekassen.

Stammtisch für Angehörige: jeden vierten Montag im Monat, 15 - 17 Uhr
Terminvereinbarung zur Beratung sowie Anmeldung Stammtisch:
Hotline: (0 63 49) 900 - 45 10

Selbsthilfegruppe Herzpatienten
für Betroffene und Angehörige
Treffen: am 1. Montag im Monat um 18.00 Uhr
im Städt. Krankenhaus Pirmasens, Caféteria im 1. Untergeschoss
Kontakt:  Rolf Jaksties, Tel. (0 63 91) 99 36 73 
   shg-herzpatienten@t-online.de

Caritas-Zentrum Pirmasens
Schachenstraße 1, 66954 Pirmasens, Tel. (0 63 31) 27 40 10
Allgemeine Sozialberatung • Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung  
• Gemeindecaritas • Kinderschutzdienst • Migrationsberatung • Schwan-
gerschaftsberatung

Außenstelle Dahn, Schulstraße 19, 66994 Dahn, Tel. (0 63 31)  27 40 10
Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung

Soziales Projekt der Kolpingsfamilie Dahn
• Unbürokratische Hilfe für Menschen in Notlagen: Finanzielle 
 Unterstützungen / Materialspenden
• Formalitäten-Hilfe, Einkaufs-Service, Zuschüsse zu Arztfahrten 
• Weitere Infos: www.kolpingfamilie-dahn.de, Tel. (0 63 91) 40 95 45,   
 kolpingsfamilie-dahn@gmx.de

Anziehend - Die Kleiderstube in Dahn
• Öffnungszeiten: Jeden Donnerstag, von 10 - 18 Uhr (außer an Feiertagen)
•  Pirmasenser Straße 20, gegenüber der Jungfernsprung - Apotheke
•  Weitere Infos: www.kolpingfamilie-dahn.de 
 oder Telefon (0 63 91) 40 95 45, kolpingsfamilie-dahn@gmx.de
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EUTB-Stelle Pirmasens
Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit (drohender) Behinderung.
Aufsuchende Beratung möglich.
Frau Weidner, Tel. (0 63 31) 144 59 13

Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung 
Bund / der Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz
Die Deutsche Rentenversicherung hält monatlich einen Sprechtag im 
Rathaus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 
66994 Dahn, ab. 
Dieser Sprechtag ist immer an einem Dienstag. Die Beratung erfolgt jeweils 
in der Zeit zwischen 09.00 Uhr – 12.30 Uhr und 13.30 Uhr – 15.30 Uhr. 
Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.
Termine können bei der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland persön-
lich –Zimmer Nr. 4-  oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 06391 / 91 96 212 
vereinbart werden. 
Zum Beratungsgespräch sind der Personalausweis/Reisepass und alle 
Versicherungsunter-lagen mitzubringen. 

Beratungsangebot  Blinden- und Sehbehindertenbund 
Pfalz e.V. 
Haspelstraße 25, 67657 Kaiserslautern
Telefon: (0 63 1) 92 294, Internet: www.bsb-pfalz.de
Pfalzweit Ihr Ansprechpartner zum Thema Sehbehinderung 
und Erblindung

RUBIN  -  Sozialpsychiatrisches Zentrum in Dahn
Beratung - Betreuung - Unterstützung - Rehabilitation - 
Inklusion
Tagesstätte - Kontaktstelle - Betreutes Wohnen und „Ambulante Hilfe 
nach Maß“
Ludwigstraße 9, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 40 98 68
Leistungen: Einzel- und Familienberatung / Begleitung für Menschen  
mit psychischen Beeinträchtigungen, Tagesstätte - tagesstrukturierende 
Angebote, Unterstützung im Alltag & Freizeitaktivitäten, Biografiearbeit, 
Gesprächsguppen, Vorbereitung auf das Berufsleben, Betreutes Woh-
nen, Ambulante „Hilfe nach Maß“, Abendsprechstunde für Berufstätige, 
Samstags-Café, aktuelle Projekte: Kreative Schreibwerkstatt, Tel.  
Terminvereinbarung, Kontakt und Beratung: Frau Schreiber

Conrad-von-Wendt-Haus Dahn
Ambulante Betreuung - Wohnen - Tagesförderstätte
Begleitung und Beratung im Bereich ambulante Betreuung, stationäres 
Wohnen, Tagesförderstätte und Freizeitangebote für Menschen mit 
geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung.
Offene Angebote: Tanz & Theater, Malgruppe, Rollstuhltanz, 
Musikgruppe
Pirminiusstrasse 4, 66994 Dahn, Tel.: 06391 919-0
E-Mail: kw.fricke@cvw-haus.de  Internet: www.cvw-haus.de

Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen
Vertraulich - Kostenfrei - Rund um die Uhr - Mehrsprachig - Barrierefrei    
Tel.: 08000 116 016
Beratung auch per anonymer E-Mail oder im Chat unter  
www.hilfetelefon.de
Unsere Beraterinnen helfen Ihnen bei allen Fragen zu Gewalt gegen Frauen: 
Bei Gewalt in der Ehe oder Partnerschaft, bei sexuellen Übergriffen, Ver-
gewaltigung, Zwangsheirat oder Menschenhandel. Sprechen Sie mit uns.

KISS Pfalz
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS Pfalz)
Außenstelle Pirmasens
Öffnungszeiten: jeden Donnerstag 14.00-17.00 Uhr
in der Kreisverwaltung Pirmasens, Erdgeschoss, Raum E 7
Tel. (0 63 31) 809 333
Terminabsprache bitte direkt in Edesheim: Tel. (0 63 23) 989 924
Selbsthilfe-PS@kiss-pfalz.de; www.kiss-pfalz.de

Elterntreff: 
jeden 1. Montag im Monat in Zweibrücken, Mehrgenerationenhaus, 
von 10.00 bis 11.30 Uhr 
jeden 1. Dienstag im Monat 
in Pirmasens, Patio Projektladen, von 10.00 bis 11.30 Uhr
telefonische Beratung: jeden Mittwoch, 10.00-11.00 Uhr,
Tel. (0 63 31) 809-409      (außer in Ferienzeiten und an Feiertagen)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz mbH 
Umfangreiche Dienstleistungen und Informationen für Unternehmen (freie 
Gewerbeimmobilien oder -flächen, Weiterbildungen, Nachfolge-regelung, etc.)
Umfassende Beratung für Existenzgründer auf ihrem Weg in die Selbst-
ständigkeit und darüber hinaus. Kompetente Unterstützung bei der Suche 
nach Gewerbeflächen und -objekten.

Unterer Sommerwaldweg 40 - 42, 66953 Pirmasens,   
Tel.:  (06331) 809-139, Fax: (06331) 809-493

E-Mail: info@wfg-suedwestpfalz.de 
 Internet: www.wfg-suedwestpfalz.de

Beratungsangebot der Firma Pfalzgas
Kostenlose Beratung unter Tel. (0 63 43) 25 20 u. (0800) 6 04 02 68

Beratungsangebot der
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
Der Energieberater hat jeden 2. und 4. Dienstag im Monat nachmittags 
Sprechstunde bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstr. 29, 66994 Dahn. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.
Termine können unter Telefon (0 63 91) 91 96 110 vereinbart werden.

Sprechstunden

Polizei in Dahn
Derzeit finden keine Sprechstunden statt.
Termine können unter (0 63 91) 916 0 vereinbart werden.

Finanzamt Pirmasens
Telefon (0 63 31) 711-0  (Fax: 0 63 31/711-30950)

Öffnungszeiten des Service-Centers:
Montag + Dienstag 8:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch + Freitag 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr
Internet: www.finanzamt-pirmasens.de
E-Mail:  Poststelle@fa-ps.fin-rlp.de
Info-Hotline der Finanzämter: (0 26 1) 20 179 279

SKFM Betreuungsverein f.d.  
Landkreis Südwestpfalz e.V. 
Kostenlose Beratung zu Vorsorgemöglichkeiten und gesetzl. Betreuungen
Schlossstr. 26, 66953 Pirmasens, Tel.: (0 63 31) 144 59 00

Lebenshilfe Pirmasens  /
Kreisvereinigung Südwestpfalz e. V. 
Ambulante Dienste für Menschen mit körperlicher, geistiger, psychischer 
Beeinträchtigung und deren Angehörigen. 
Beratung und Begleitung in allen sozialen Fragen.
Uhlandstraße 11, 66955 Pirmasens, Tel. (0 63 31) 14 49 42
E-Mail: info@lebenshilfepirmasens.de
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Agentur für Arbeit
An der Feuerwache 3, 66994 Dahn

Vorsprachen ohne Termin sind nur in Pirmasens möglich.
Nutzen Sie daher die Online-Services oder die Service-Rufnummer:

• Arbeitsuchendmeldung und vieles mehr online unter 
 www.arbeitsagentur.de von zuhause aus rund um die Uhr. 
 Einfach online registrieren und nahezu alle Anliegen erledigen.

•  Kontaktaufnahme über die gebührenfreie Service-Rufnummer  
 0800 4 5555 00 von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Schiedsfrau
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Sicherheitsberaterin für Senioren
Helgarde Trampler, Wiesenstraße 2, 76891 Bruchweiler-Bärenbach, 
Tel. 01608430016

Gleichstellungsbeauftragte
Die Sprechzeiten der Gleichstellungsbeauftragten sind jeden 
4. Donnerstag, von 16.00-17.00 Uhr, in der Verbandsgemeinde-
verwaltung Dahner Felsenland, 1. OG, nach telefonischer Vereinbarung.
Anne Bauer, Schillerstr. 19, 66994 Dahn, Tel. (0 63 91) 38 04

Behindertenbeauftragter
Der Behindertenbeauftragte der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, 
Michael Schreiner, und sein Stellvertreter, Martin Miller, sind wie folgt 
erreichbar:
Michael Schreiner Tel.: 0 160 975 204 97  E-Mail: mitschschreiner@web.de
Martin Miller  Tel.: (0 63 91) 24 60  E-Mail: millersbuero@web.de
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung.

Kindertagespflege
Vermittlung qualifizierter Tagesmütter zur individuellen Kinderbetreuung 
Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 
66953 Pirmasens, Frau Büffel, Tel. (0 63 31) 8 09-1 10 
Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Kreisjugendpflegerin
Kreisjugendpflegerin Elke Hamm
Erreichbar Handy 0173 - 10 99 1 11 Sprechzeiten nach Vereinbarung.

Büchereien

Öffentliche Bücherei St. Laurentius Dahn
Schulstraße 29 (Rathaus), 66994 Dahn
Leiterin: Gudrun Johann
Tel.  (06391) 9196-290
E-Mail: Buecherei-dahn@gmx.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 15:00 bis 17:00 Uhr
Freitag  16:00 bis 18:00 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

Kath. Öffentliche Bücherei St. Wolfgang Erfweiler
Winterbergstraße 49, 66996 Erfweiler
Leiter: Anton Eichenlaub
Tel. (06391) 1871

Öffnungszeiten:
Jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat von 10.00 bus 12.00 Uhr
und jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

Kath. Öffentliche Bücherei Heilig Kreuz
Raiffeisenstraße 4, 76891 Bruchweiler-Bärenbach
Leiter: Franz Braband
Tel. (06391) 1759

Öffnungszeiten:
Jeweils am 1. Sonntag im Monat 10.45 bis 11.45 Uhr
Dienstag   17.00 bis 18.00 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

Bücherei  Rumbach
Kirchdöll 1, 76891 Rumbach
Öffnungszeiten: Freitag 16.30-17.30 Uhr

Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-
maßnahmen.

UNSERE SONSTIGEN BÜCHEREIEN SIND BIS AUF 
WEITERES GESCHLOSSEN

Recyclinghöfe

Fischbach
•  Mittwoch 13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag  08.30 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten: 

Dahn-Reichenbach
•  Montag - Freitag  08.30 - 12.00 Uhr
  13.00 - 16.30 Uhr
•  Samstag 08.30 - 12.00 Uhr

Kirchen

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Dahn Sonntag  16.08. 10.30 Uhr
Hinterweidenthal Sonntag  16.08. 09.00 Uhr

BEIDE GOTTESDIENSTE MIT VORANMELDUNG  
IM PFARRBÜRO (0 63 91) 13 44

Ludwigswinkel Sonntag  16.08. 10.00 Uhr

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Mariä Himmelfahrt:

Dahn Samstag  15.08. 09.00 Uhr
 Sonntag  16.08. 10.30 Uhr
Erfweiler Samstag, Winterkirchel 15.08. 17.00 Uhr
Hinterweidenthal Sonntag  16.08. 09.00 Uhr 
Erlenbach Sonntag  16.08. 09.00 Uhr 
Schönau Samstag  15.08. 18.00 Uhr 

Fischbach- Sonntag  
Ulrichskapelle Mutter-Gottes-Andacht 16.08. 18.00 Uhr

GOTTESDIENSTE MIT VORANMELDUNG  
IM PFARRBÜRO (0 63 91) 91 09 40

BITTE BRINGEN SIE ZU ALLEN GOTTESDIENSTEN EINEN GESICHTSSCHUTZ 
UNG IHR EIGENES GESANGBUCH MIT.

BITTE BRINGEN SIE ZU ALLEN GOTTESDIENSTEN EINEN GESICHTSSCHUTZ 
UNG IHR EIGENES GESANGBUCH MIT.



 »Wasgau-Anzeiger« 13. August 202012

Impressum: 
Herausgeber, Druck und Verlag: Geiger-Druck, Weißenburger Str. 1, 66994 Dahn,
Tel. (0 63 91) 32 77, Fax 53 65, geigerdruck@t-online.de, www.geiger-druck.de
Gemäß § 9 Abs. 4 des Landesmediengesetzes für Rheinland-Pfalz wird darauf  
hingewiesen, dass Inhaber des Verlages und der Druckerei Birgit Ziegler e.K. ist.
Verantwortl. f. d. redaktionellen/Anzeigenteil: B. Ziegler
Verantwortl. f. amtliche Mitteilungen: Verb.gemeindeverwaltung Dahner Felsenland Erscheinung: wöchentlich - je-
weils donnerstags Artikel, die mit dem vollen Namen des Autors gezeichnet sind, spiegeln nicht unbedingt die Meinung  
der Redaktion wider. Pressetexte, welche per E-Mail gesendet oder auf Diskette (o. a. Datenträgern)  
geliefert werden, werden nicht gesondert Korrektur gelesen!

Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net


